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(54) Verfahren zur Herstellung eines Schneid- und/oder Stanz- und/oder Rillwerkzeugs

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung eines Schneid- und/oder Stanz- und/oder
Rillwerkzeugs (10) umfassend eine Trägerplatte (12) zur
Aufnahme von mindestens einer Linie (14, 16) aus der
Gruppe der Schneid- und/oder Ritz- und/oder Rilllinien,
wobei die Trägerplatte (12) des Schneid- und/oder
Stanz- und/oder Rillwerkzeugs (10) und/oder mindes-

tens eine Linie (14, 16) aus der Gruppe der Schneid-
und/oder Ritz- und/oder Rilllinien und/oder mindestens
ein auf der Trägerplatte (12) anzuordnender Kunststoff-
oder Elastomerstreifen (18) und/oder mindestens ein
Prägeelement (20) mittels eines generativen Fertigungs-
verfahrens hergestellt wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung eines Schneid- und/oder Stanz- und/oder
Rillwerkzeugs umfassend eine Trägerplatte zur Aufnah-
me von mindestens einer Schneid- und/oder Ritz-
und/oder Rilllinie. Die Erfindung betrifft weiterhin eine
entsprechende Trägerplatte sowie ein Stanz- und/oder
Ritz- und/oder Rillwerkzeug mit wenigstens einer sol-
chen Trägerplatte.
[0002] Stanz-, Ritz- und/oder Rillwerkzeuge zum lini-
enförmigen Schneiden, Ritzen und/oder Rillen von falt-
baren Materialien umfassen üblicherweise Trägerplat-
ten, welche Aufnahmeschlitze aufweisen, in die soge-
nannte Schneid-, Ritz- und/oder Rilllinien als Einsetzab-
schnitte mit einer jeweils gewünschten Verlaufsform ein-
gesetzt sind. Derartige Stanz-, Ritz- und/oder Rillwerk-
zeuge werden hauptsächlich bei der Papier- und Karto-
nagenverarbeitung verwendet, um beispielsweise für
Faltschachteln Zuschnitte aus faltbaren Materialien aus-
zuschneiden und durch Anritzen und/oder Linienprägen
mit Falt- oder Aufreißlinien zu versehen. Jedoch können
grundsätzlich auch andere geeignete Materialien wie
Wellpappe, Kunststoff-Folien und dergleichen bearbeitet
werden. Ein kombiniertes Rill- und Schneidwerkzeug ist
beispielsweise in der EP 1 238 793 A1 beschrieben. Das
Werkzeug umfasst dabei Ritz- und Rilllinien, die kraft-
schlüssig in schlitzförmige Aussparungen einer Träger-
platte eingepresst werden.
[0003] Als nachteilig an den bekannten Verfahren zum
Herstellen derartiger Stanz-, Ritz- und/oder Rillwerkzeu-
ge ist jedoch der Umstand anzusehen, dass Änderungen
im Layout des Stanz- und/oder Ritz- und/oder Rillwerk-
zeugs nur sehr aufwändig durchführbar sind. Dies ver-
teuert und verzögert gegebenenfalls den Herstellprozess
des Stanz- und/oder Ritz- und/oder Rillwerkzeugs deut-
lich.
[0004] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ein gattungsgemäßes Verfahren zur Herstellung
eines Schneid- und/oder Stanz- und/oder Rillwerkzeugs
bereitzustellen, welches eine schnelle und ökonomische
Fertigung auch bei möglichen Korrekturen und/oder Än-
derung des Designs des Schneid- und/oder, Stanz-
und/oder Rillwerkzeugs ermöglicht. Eine weitere Aufga-
be der Erfindung ist es, eine Trägerplatte für ein Schneid-
und/oder Stanz- und/oder Rillwerkzeug sowie ein ent-
sprechendes Schneid- und/oder Stanz- und/oder Rill-
werkzeug anzugeben, welche eine schnelle und ökono-
mische Fertigung auch bei möglichen Korrekturen
und/oder Änderung des Designs des Schneid- und/oder
Stanz- und/oder Rillwerkzeugs ermöglichen.
[0005] Die Aufgaben werden erfindungsgemäß durch
ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs
1, durch eine Trägerplatte mit den Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 14 sowie durch ein Stanz- und/oder Ritz-
und/oder Rillwerkzeug gemäß Patentanspruch 15 ge-
löst. Vorteilhafte Ausgestaltungen mit zweckmäßigen
Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprü-

chen angegeben.
[0006] Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft ein Ver-
fahren zur Herstellung eines Schneid- und/oder Stanz-
und/oder Rillwerkzeugs umfassend eine Trägerplatte zur
Aufnahme von mindestens einer Linie aus der Gruppe
der Schneid- und/oder Ritz- und/oder Rilllinien, wobei
erfindungsgemäß die Trägerplatte des Schneid-
und/oder Stanz- und/oder Rillwerkzeugs und/oder min-
destens eine Linie aus der Gruppe der Schneid- und/oder
Ritz- und/oder Rilllinien und/oder mindestens ein auf der
Trägerplatte anzuordnender Kunststoff- oder Elastomer-
streifen und/oder mindestens ein Prägeelement mittels
eines generativen Fertigungsverfahrens hergestellt wird.
Unter Schneid- und/oder Ritz- und/oder Rilllinien werden
auch Kombinationen dieser Linien verstanden, die bei-
spielsweise als Perforierlinien, Aufrauhlinien, Wellenlini-
en, Ausbrechlinien oder Aufreißlinien ausgebildet sind.
Durch die Verwendung eines generativen Fertigungsver-
fahrens ist eine schnelle und ökonomische Fertigung von
Schneid- und/oder Stanz- und/oder Rillwerkzeugen
möglich. Insbesondere besteht die Möglichkeit, das
Schneid- und/oder Stanz- und/oder Rillwerkzeug in sei-
ner Gesamtheit mittels des generativen Fertigungsver-
fahrens herzustellen. Dies bedeutet, dass es erfindungs-
gemäß möglich ist, die Trägerplatte mit den daran ange-
ordneten Elementen generativ in einem einzigen Verfah-
rensschritt herzustellen. Zudem besteht die Möglichkeit,
dass mindestens eine oder mehrere der Linien aus der
Gruppe der Schneid- und/oder Ritz- und/oder Rilllinien
mittels des generativen Fertigungsverfahrens hergestellt
und als separates Element an der Trägerplatte angeord-
net oder einstückig mit der Trägerplatte ausgebildet wer-
den. Auch der mindestens eine auf der Trägerplatte an-
zuordnende Kunststoff- oder Elastomerstreifen kann mit-
tels eines generativen Fertigungsverfahrens hergestellt
und als separates Element an der Trägerplatte angeord-
net oder einstückig mit der Trägerplatte ausgebildet wer-
den. Des Weiteren ist es möglich, an der Trägerplatte
mindestens ein Vorsprung zur Aufnahme und Befesti-
gung des mindestens einen Kunststoff- oder Elastomer-
streifens auszubilden, wobei der Vorsprung einstückig
mit der Trägerplatte generativ gefertigt wird. Zudem ist
es möglich, dass in der Trägerplatte Ausnehmungen, bei-
spielsweise in Nutform, zur Aufnahme eines entspre-
chenden Kunststoff- oder Elastomerstreifens. Auch kann
der Kunststoff- oder Elastomerstreifen unter Klemmwir-
kung eingesetzt werden. Bei dem genannten Kunststoff-
oder Elastomerstreifen kann es sich um eine so genannte
Gummierung handeln, die für eine Rückfederung des
mittels des Schneid- und/oder Stanz- und/oder Rillwerk-
zeugs zu stanzenden Materials sorgt. Bei dem zu stan-
zenden Material kann es sich um Papier, Karton oder
Kunststoff, insbesondere zur Herstellung von Verpa-
ckungszuschnitten oder Verpackungsfolien handeln.
Auch andere Materialien sind denkbar. Des Weiteren bie-
tet das erfindungsgemäße Verfahren die Möglichkeit,
dass einzelne oder auch alle Elemente des herzustellen-
den des Schneid- und/oder Stanz- und/oder Rillwerk-
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zeugs auf einer vorgefertigten Trägerplatte generativ
aufgebaut werden können. Die Trägerplatte kann dabei
beispielsweise zumindest bereichsweise aus einem Ver-
bundwerkstoff, insbesondere einem kohlenfaserver-
stärkten Verbundwerkstoff und/oder aus wenigstens ei-
nem Werkstoff aus der Gruppe Multiplexholz (nicht ge-
nerativ hergestellt), insbesondere gehärtetem Multiplex-
holz, Stahl, Aluminium und Kunststoff bestehen. Zudem
ist es möglich, dass die Trägerplatte generativ hergestellt
wird und mindestens eine Passung und/oder Öffnung zur
Aufnahme und/oder Befestigung des Prägeelements
aufweist. Schließlich ist es auch vorteilhafterweise mög-
lich, dass die generativ gefertigten Elemente des
Schneid- und/oder Stanz- und/oder Rillwerkzeugs glei-
che oder unterschiedliche Härtegrade relativ zueinander
und/oder innerhalb des Einzelelements aufweisen. So
kann beispielsweise eine Linie unterschiedliche Härten
aufweisen. Gleiches gilt für die Kunststoff- oder Elasto-
merstreifen. Damit können unterschiedliche Anforderun-
gen an die generativ gefertigten Elemente entsprechend
dem jeweiligen Verwendungszweck ohne weiteres mit
einem minimalen Verfahrensaufwand erfüllt werden.
[0007] Da die Anzahl an Fertigungsschritten insge-
samt im vergleich zu herkömmlichen Herstellungsverfah-
ren von Schneid- und/oder Stanz- und/oder Rillwerkzeu-
gen immer minimiert werden kann, ist das erfindungsge-
mäße Verfahren besonders schnell und kostengünstig
durchführbar. Zudem besteht die Möglichkeit, sehr
schnell und flexibel auf mögliche Änderungen im Design
des Schneid- und/oder Stanz- und/oder Rillwerkzeugs
reagieren zu können.
[0008] In vorteilhaften Ausgestaltungen des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens ist das generative Herstel-
lungsverfahren ein Stereolithographieverfahren, ein Di-
gital Light Processing-Verfahren, ein 3D-Druckverfah-
ren, ein Schmelzschichtungsverfahren, ein Multi Jet Mo-
deling-Verfahren, ein selektives Lasersinter- oder selek-
tives Laserschmelzverfahren, ein Elektronenstrahl-
schmelzverfahren oder eine Kombination dieser Verfah-
ren. Die Verwendung einzelner oder einer Kombination
dieser Fertigungsverfahren richtet sich nach dem herzu-
stellenden Produkt. So können zum Beispiel eine
Schneid- oder Rilllinie und eine entsprechende Träger-
platte aus unterschiedlichen Materialien und unter-
schiedlichen generativen Fertigungsverfahren herge-
stellt sein. In einer besonders vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung werden auch bei der Verwendung un-
terschiedlicher Materialien beziehungsweise unter-
schiedlicher generativer Fertigungsverfahren diese so
ausgewählt, dass unterschiedliche Elemente des
Schneid- und/oder Stanz- und/oder Rillwerkzeugs in ei-
nem generativen Fertigungsschritt gefertigt werden kön-
nen.
[0009] Wird als generatives Fertigungsverfahren ein
Stereolithographieverfahren verwendet, so kann als
Werkstoff insbesondere mindestens ein flüssiges, pho-
tosensitives Kunststoffmaterial und/oder ein Kunstharz
und/oder ein photosensitiver Lack verwendet werden.

Als Werkstoff für das selektive Lasersinter- oder selektive
Laserschmelzverfahren kann mindestens ein Kunststoff,
Kunstharz, Metall, Metalllegierung oder Keramik oder ei-
ne Kombination dieser Werkstoffe in Pulverform verwen-
det werden. Zudem besteht die Möglichkeit als Werkstoff
für das 3D-Druckverfahren mindestens ein UV-härtender
Lack und/oder mindestens eine UV-härtende Tinte zu
verwenden. Auch weitere, nicht explizit genannte Werk-
stoffe für generative Fertigungsverfahren wie auch wei-
tere, nicht genannte generative Fertigungsverfahren
können erfindungsgemäß verwendet werden.
[0010] In weiteren vorteilhaften Ausgestaltungen des
erfindungsgemäßen Verfahrens kann die Trägerplatte
generativ hergestellt werden und mindestens eine Aus-
sparung zur Aufnahme einer Schneid- und/oder Ritz-
und/oder Rilllinie aufweisen. Dabei ist es möglich, dass
die Aussparung eine Breite aufweist, die etwas geringer
ist als die Breite der Schneid- und/oder Ritz- und/oder
Rilllinie. Damit kann die entsprechende Linie nachträg-
lich klemmend und passgenau in die Trägerplatter ein-
gesetzt und befestigt werden. Des Weiteren besteht die
Möglichkeit, dass die wenigstens eine Aussparung ge-
genüber der Linie mit einem vorbestimmten Übermaß
erzeugt wird und das Verfahren folgende weiteren Schrit-
te umfasst: Befüllen der Aussparung mit einem aushärt-
baren Füllmaterial; Aushärten des Füllmaterials in der
Aussparung; Erzeugen mindestens einer weiteren zwei-
ten Aussparung im ausgehärteten Füllmaterial zur
maßgenauen Aufnahme der Linie und Einsetzen der Li-
nie in die maßgenaue zweite Aussparung. Mit anderen
Worten ist es vorgesehen, dass zunächst wenigstens ei-
ne erste, bezüglich der einzusetzenden Linien übergroße
Aussparung in die Trägerplatte eingebracht wird. Die
Aussparung bzw. Ausnehmung kann dabei in Abhängig-
keit der später einzusetzenden Linie grundsätzlich nut-
förmig, loch- bzw. langlochförmig, unterbrochen
und/oder durchgängig erzeugt werden. Anschließend
wird die erste Aussparung mit dem aushärtbaren Füllm-
aterial befüllt. Die erste Aussparung kann dabei grund-
sätzlich vollständig oder nur teilweise befüllt werden.
Ebenso kann vorgesehen sein, dass mehrere unter-
schiedliche Füllmaterialien nacheinander oder gleichzei-
tig in die erste Aussparung gefüllt werden. Nach dem
Aushärten des Füllmaterials bzw. der Füllmaterialien in
der ersten Aussparung wird eine zweite, maßgenaue
Aussparung im ausgehärteten Füllmaterial erzeugt, in
welche schließlich die Schneid- und/oder Ritz- und/oder
Rilllinie eingesetzt wird. Durch diesen Aspekt des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens werden verschiedene Vor-
teile realisiert. Da die erste Aussparung nur ungefähr der
Kontur der einzusetzenden Schneid- und/oder Ritz-
und/oder Rilllinie entsprechen sollte und da die einge-
setzte Linie in der fertigen Trägerplatte im ausgehärteten
Füllmaterial eingebettet ist, spielt das Material der Trä-
gerplatte diesbezüglich nur eine untergeordnete Rolle,
so dass im Vergleich zum Stand der Technik eine we-
sentlich höhere Flexibilität bei der Auswahl des Träger-
plattenmaterials gegeben ist. Das aushärtbare Füllma-
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terial, welches später die Linie an der Trägerplatte hält,
kann unabhängig vom Trägerplatten-material ausge-
wählt werden. Beispielsweise kann ein Füllmaterial ver-
wendet werden, welches nach dem Aushärten im Ver-
gleich zum Trägerplattenmaterial eine höhere Klemm-
wirkung besitzt. Die zweite Aussparung, die in Abhän-
gigkeit der einzusetzenden Linie ebenfalls grundsätzlich
nutförmig, loch - bzw. langlochförmig, unterbrochen
und/oder durchgängig erzeugt werden kann, kann prä-
zise in das ausgehärtete Füllmaterial, statt in das Trä-
gerplattenmaterial eingebracht werden. Bei einer Fehl-
positionierung einer oder mehrerer Schneid-, Ritz-
und/oder Rilllinien kann das Füllmaterial entfernt werden,
z.B. durch Ausfräsen, ohne das die Trägerplatte zerstört
wird. Ein Neubefüllen der ersten Aussparung mit weite-
rem Füllmaterial und die neuerliche Ausbildung der zwei-
ten Aussparung zur Aufnahme einer Linie sind ohne wei-
teres möglich. Es ist auch möglich, dass nur die fehlerhaft
positionierte zweite Aussparung wieder mit Füllmaterial
ausgefüllt wird. Nach einem erneuten Aushärten des
Füllmaterials kann die zweite Aussparung neu herge-
stellt werden. Die Herstellung des Werkzeugs kann wie-
derum kostensparend erfolgen, da bei möglichen Kor-
rekturen der Positionierung der Linien kein komplett neu-
es Werkzeug hergestellt bzw. eine neue Trägerplatte ver-
wendet werden muss.
[0011] Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft eine
Trägerplatte eines Werkzeugs aus der Gruppe der
Stanz- und/oder Ritz- und/oder Rillwerkzeuge, mit we-
nigstens einer Linie aus der Gruppe der Schneid-
und/oder Ritz- und/oder Rilllinien. Dabei ist es erfin-
dungsgemäß vorgesehen, dass die Trägerplatte mittels
eines Verfahrens nach einem der Ausführungsbeispiele
des ersten Erfindungsaspekts erhältlich und/oder erhal-
ten ist. Hierdurch kann die Trägerplatte einfach und kos-
tengünstig hergestellt werden. Weitere sich hieraus er-
gebenden Merkmale und deren Vorteile sind den Be-
schreibungen des ersten Erfindungsaspekts zu entneh-
men, wobei vorteilhafte Ausgestaltungen des ersten Er-
findungsaspekts als vorteilhafte Ausgestaltungen des
zweiten Erfindungsaspekts anzusehen sind.
[0012] Ein dritter Aspekt der Erfindung betrifft ein
Stanz- und/oder Ritz- und/oder Rillwerkzeug mit wenigs-
tens einer Trägerplatte, die zumindest eine Linie aus der
Gruppe der Schneid- und/oder Ritz- und/oder Rilllinien
umfasst. Dabei ist es erfindungsgemäß vorgesehen,
dass die Trägerplatte mittels eines Verfahrens nach ei-
nem der Ausführungsbeispiele des ersten Erfindungsa-
spekts erhältlich und/oder erhalten ist. Das erfindungs-
gemäße Stanz- und/oder Ritz- und/oder Rillwerkzeug
kann präzise, einfach und kostengünstig hergestellt wer-
den. Weitere sich hieraus ergebenden Merkmale und de-
ren Vorteile sind den Beschreibungen des ersten Erfin-
dungsaspekts zu entnehmen, wobei vorteilhafte Ausge-
staltungen des ersten Erfindungsaspekts als vorteilhafte
Ausgestaltungen des dritten Erfindungsaspekts anzuse-
hen sind.
[0013] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich

aus den Ansprüchen, den Ausführungsbeispielen sowie
anhand der Zeichnungen. Die vorstehend in der Be-
schreibung genannten Merkmale und Merkmalskombi-
nationen sowie die nachfolgend in den Ausführungsbei-
spielen genannten Merkmale und Merkmalskombinatio-
nen sind nicht nur in der jeweils angegebenen Kombina-
tion, sondern auch in anderen Kombinationen verwend-
bar, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen. Da-
bei zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines ersten
Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen
Stanzwerkzeugs; und

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines zweiten
Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen
Stanzwerkzeugs.

[0014] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Stanzwerkzeugs 10, wobei das Stanzwerkzeug 10
eine Trägerplatte 12 aufweist. Man erkennt, dass in der
Trägerplatte 12 eine Ausnehmung 24 ausgebildet ist, in
die eine Schneidlinie 14 eingesetzt ist. Die Schneidlinie
14 besteht dabei aus Stahl und wurde nachträglich in die
Ausnehmung 24 der Trägerplatte 12 eingesetzt. Die
Schneide der Schneidlinie 14 ragt dabei über eine wäh-
rend des Stanzvorgangs dem zu stanzenden Material
zugewandte Oberfläche der Trägerplatte 12 hinaus. Ent-
sprechendes gilt für eine ebenfall an dieser Oberfläche
ausgebildete Rilllinie 16. Man erkennt, dass die Rilllinie
16 einstückig mit der Trägerplatte 12 ausgebildet ist. Die
Herstellung der Trägerplatte 12 und der Rilllinie 16 erfolgt
dabei in einem generativen Fertigungsschritt. So können
zum Beispiel die Trägerplatte 12 und die Rilllinie 16 aus
Metall, einer Metalllegierung oder Kunststoff bestehen.
An der während des Stanzvorgangs dem zu stanzenden
Material zugewandten Oberfläche sind zudem Vorsprün-
ge 22 ausgebildet, die zur Aufnahme entsprechender
Elastomerstreifen 18 (Gummierung) dienen. Die Vor-
sprünge 22 sind wiederum einstückig mit der Trägerplat-
te 12 und der Rilllinie 16 in einem generativen Fertigungs-
schritt hergestellt. Es besteht aber auch die Möglichkeit,
dass alle gezeigten Elemente des Stanzwerkzeugs 10
generativ hergestellt werden.
[0015] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes zweiten Ausführungsbeispiels eines Stanzwerk-
zeugs 10. Man erkennt, dass die Trägerplatte 12 als Fun-
dament mit Passungen und Bohrungen 26 ausgebildet
ist. Die Passungen und Bohrungen 26 dienen zur Auf-
nahme und Befestigung eines Prägeelements 20. Das
Prägeelement 20 wird in dem dargestellten Ausführungs-
beispiel mittels Schrauben 28 an der Trägerplatte 12 be-
festigt. Die Passungen und Bohrungen 26 der Träger-
platte 12 sind mit dieser generativ gefertigt. Auch das
Prägeelement 20 kann generativ gefertigt werden. Man
erkennt, dass das Prägeelement 20 in Richtung eines
während eines Stanz- und Prägevorgangs zu bearbei-
tenden Materials eine Struktur 30 aufweist, die in das
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entsprechende Material beprägt wird.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Schneid- und/oder
Stanz- und/oder Rillwerkzeugs (10) umfassend eine
Trägerplatte (12) zur Aufnahme von mindestens ei-
ner Linie (14, 16) aus der Gruppe der Schneid-
und/oder Ritz- und/oder Rilllinien, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Trägerplatte (12) des Schneid-
und/oder Stanz- und/oder Rillwerkzeugs (10)
und/oder mindestens eine Linie (14, 16) aus der
Gruppe der Schneid- und/oder Ritz- und/oder Rillli-
nien und/oder mindestens ein auf der Trägerplatte
(12) anzuordnender Kunststoff- oder Elastomer-
streifen (18) und/oder mindestens ein Prägeelement
(20) mittels eines generativen Fertigungsverfahrens
hergestellt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens eine oder mehrere der
Linien (14, 16) aus der Gruppe der Schneid-
und/oder Ritz- und/oder Rilllinien mittels eines ge-
nerativen Fertigungsverfahrens hergestellt und als
separates Element an der Trägerplatte (12) ange-
ordnet oder einstückig mit der Trägerplatte (12) aus-
gebildet werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der mindestens eine auf der
Trägerplatte (12) anzuordnende Kunststoff- oder
Elastomerstreifen (18) mittels eines generativen
Fertigungsverfahrens hergestellt und als separates
Element an der Trägerplatte (12) angeordnet oder
einstückig mit der Trägerplatte (12) ausgebildet wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass an der Trä-
gerplatte (12) mindestens ein Vorsprung (22) zur
Aufnahme und Befestigung des mindestens einen
Kunststoff- oder Elastomerstreifens (18) ausgebildet
ist, wobei der Vorsprung (22) einstückig mit der Trä-
gerplatte (12) generativ gefertigt wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die generativ
gefertigten Elemente des Schneid- und/oder Stanz-
und/oder Rillwerkzeugs (10) gleiche oder unter-
schiedliche Härtegrade relativ zueinander und/oder
innerhalb des Einzelelements aufweisen.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das genera-
tive Fertigungsverfahren ein Stereolithographiever-
fahren, ein Digital Light Processing-Verfahren, ein
3D-Druckverfahren, ein Schmelzschichtungsver-
fahren, ein Multi Jet Modeling-Verfahren, ein selek-

tives Lasersinter- oder selektives Laserschmelzver-
fahren, ein Elektronenstrahlschmelzverfahren oder
eine Kombination dieser Verfahren ist.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Werkstoff für das Stereolithogra-
phieverfahren mindestens ein flüssiges, photosen-
sitives Kunststoffmaterial und/oder ein Kunstharz
und/oder ein photosensitiver Lack verwendet wird.

8. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Werkstoff für das selektive La-
sersinter- oder selektive Laserschmelzverfahren
mindestens ein Kunststoff, Kunstharz, Metall, Me-
talllegierung oder Keramik oder eine Kombination
dieser Werkstoffe in Pulverform verwendet wird.

9. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Werkstoff für das 3D-Druckver-
fahren mindestens ein UV-härtender Lack und/oder
mindestens eine UV-härtende Tinte verwendet wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Träger-
platte (12) generativ hergestellt wird und mindestens
eine Aussparung (24) zur Aufnahme einer Schneid-
und/oder Ritz- und/oder Rilllinie (14, 16) aufweist.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Aussparung (24) eine Breite auf-
weist, die etwas geringer ist als die Breite der
Schneid- und/oder Ritz- und/oder Rilllinie (14, 16).

12. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die wenigstens eine Aussparung
(24) gegenüber der Linie (14,16) mit einem vorbe-
stimmten Übermaß erzeugt wird und das Verfahren
folgende weiteren Schritte umfasst:

- Befüllen der Aussparung (24) mit einem aus-
härtbaren Füllmaterial;
- Aushärten des Füllmaterials in der Aussparung
(24);
- Erzeugen mindestens einer weiteren zweiten
Aussparung im ausgehärteten Füllmaterial zur
maßgenauen Aufnahme der Linie (14, 16); und
- Einsetzen der Linie (14, 16) in die maßgenaue
zweite Aussparung.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Träger-
platte (12) generativ hergestellt wird und mindestens
eine Passung und/oder Öffnung (26) zur Aufnahme
und/oder Befestigung des Prägeelements (20) auf-
weist.

14. Trägerplatte eines Werkzeugs (10) aus der Gruppe
der Stanz- und/oder Ritz- und/oder Rillwerkzeuge,
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mit wenigstens einer Linie (14, 16) aus der Gruppe
der Schneid- und/oder Ritz- und/oder Rilllinien, da-
durch gekennzeichnet, dass die Trägerplatte (12)
mittels eines Verfahrens nach einem der Ansprüche
1 bis 13 erhältlich und/oder erhalten ist.

15. Stanz- und/oder Ritz- und/oder Rillwerkzeug mit we-
nigstens einer Trägerplatte (12), die zumindest eine
Linie (14, 16) aus der Gruppe der Schneid- und/oder
Ritz- und/oder Rilllinien umfasst, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Stanz- und/oder Ritz- und/oder
Rillwerkzeug (10) mittels eines Verfahrens nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 13 hergestellt ist.
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